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Zweck und Ziel
Diese Leitlinien sind anzuwenden bei der Beauftragung von Bauleistungen, Instandhaltungs- und Wartungsaufträgen des AG sowie bei den mit dem AG verbundenen Unternehmen (Projektgesellschaften).
Ziele dieser Leitlinien sind die 
Sicherung des Preis- und Qualitätswettbewerbs zur Erreichung optimaler Vergabeergebnisse,
die Harmonisierung der Vergabeprozesse innerhalb des Unternehmens,
die Prävention geschäftsschädigender Handlungen sowie
die Gewährleistung von Transparenz bei Auftragsvergaben.
Leistungsumfang und Art der Ausschreibung sowie die notwendige Reaktion auf Störungen bestimmen die Vertragsform für Lieferungen und Leistungen. 
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Unterschieden wird nach:
1	Kleinverträge 
Kleinverträge sind Verträge deren Wert relativ gering ist und bei denen der Aufwand für die kaufmännischen, juristische und technische Abwicklung in einem vernünftigen Verhältnis zum Nutzen stehen muß. 
Grundlage: z.B. Telefonanruf über Glasbruch, Technikstörung, etc.
Ablauf: 
Spontan durch mündlichen Auftrag am Telefon an den AN. Vorrangig ist die schnelle Beseitigung der Störung durch den AN. 
Der AN hat so schnell wie möglich ein Angebot einzureichen, dem ein schriftlicher Auftrag des AG folgt. 
Auch für Kleinaufträge muß der AN Gewähr leisten. Die Leistung ist deshalb förmlich abzunehmen. 
Grundlage der Abrechnung des AN ist der schriftlich erteilte Auftrag. 
Rechnungsbearbeitung bei dem AG
Die Gewährleistungsverfolgung ist bis zum Ablauf sicherzustellen. 
2	Zeitverträge 
Zeitverträge sind Verträge, die definierte Leistungen zum Inhalt haben, die evtl. an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten (meist über einen festen Zeitrahmen) vom AN zu erbringen sind. Verträge dieser Art werden auch Rahmenverträge genannt. 
Grundlage: Umbau, Reparatur als Reaktion auf z.B. Mieterwünsche, Behördenauflagen, das Ergebnis des jährlichen Begehungsprotokolls, etc.
Ablauf: 
Budget Planung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Budgetkontrolle, Budgetfreigabe
Ausschreibung / oder EP-Listen
Auftragsverhandlung
Auftragsvergabe
Soll/Ist-Vergleich zum Budget (Kostenfortschreibung)
Abrechnung
Abnahme
Rechnungsbearbeitung
Gewährleistungsverfolgung
3	Leistungsverträge (Beispiel: bis 25.000 €) als Einheitspreisvertrag
Leistungsverträge (hier begrenzt auf 25.000 €) als Einheitspreisvertrag kommen durch das Angebot eines Handwerkers oder eines Bauunternehmers auf der Grundlage eines Leistungsverzeichnisses zustande, welches die Einzelleistung mit Mengenangabe beschreibt. Der Aufwand für die kaufmännische, juristische und technische Abwicklung muß in einem vernünftigen Verhältnis zum Nutzen stehen. 
Grundlage: Umbau, Reparatur als Reaktion auf Mietermarkt (Mieter umwerben), Markterfordernisse (mögliche Mieterhöhung, etc.), Reaktion auf Mieterwünsche (Mieter halten), Veränderung von Mieterwünschen im laufe der Zeit. 
Ablauf: 
Planung Anbau, Umbau, Umnutzung
Arch.-, Ing.-, Unternehmervorplanung
Kosten / Budget (Planung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Kontrolle, Freigabe)
Ausschreibung
Auftragsverhandlung 
Budget Soll/Ist-Vergleich (Kostenfortschreibung)
Auftragsvergabe / Vertragsabschluß
Abrechnung
Abnahme
Rechnungsbearbeitung
Gewährleistungsverfolgung  
4	Leistungsverträge (Beispiel: über 25.000 €) als Einheitspreisvertrag
Leistungsverträge (hier ab 25.000 €) als Einheitspreisvertrag kommen durch das Angebot eines Handwerkers oder eines Bauunternehmers auf der Grundlage eines Leistungsverzeichnisses zustande, welches die Einzelleistung mit Mengenangabe beschreibt. Der Aufwand für die kaufmännische, juristische und technische Abwicklung muß den erhöhten Risiken des Vertrages hinsichtlich der technischen, kaufmännischen und juristischen Abwicklung genügen. 
Grundlage: Neubau, Umbau, Anbau z.B. durch Auszug des Mieters, etc. 
Ablauf: 
Kurzfristig spontan; längerfristig Planung durch Vivico - Niederlassungen oder Dienstleister
Beurteilung der Revitalisierung der Mietsache technisch und wirtschaftlich unter Berücksichtigung der Neumieterwünsche und von Behördenauflagen. 
Planung Anbau, Umbau, Umnutzung durch Arch.-, Ing.-, Unternehmervorplanung
Kosten / Budget (Planung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Kontrolle, Freigabe)
Ausschreibung / Leistungsverzeichnis mit Einheitspreisangaben 
Auftragsverhandlung 
Budget Soll/Ist-Vergleich (Kostenfortschreibung)
Auftragsvergabe / Vertragsschluss
Abrechnung
Abnahme
Rechnungsbearbeitung
Gewährleistungsverfolgung 
5	Leistungsvertrag als Generalunternehmer (GU) - Vertrag mit Leistungsprogramm / Funktionalausschreibung
Einem Generalunternehmer werden vom Auftraggeber die Bauleistungen aller Gewerbezweige für ein Bauwerk übertragen. Dabei hat er ggf. auch Teile der Ausführungsplanung zu erbringen. In diesem Fall spricht man von einem "qualifizierten Generalunternehmer". Häufig übernimmt der Generalunternehmer eine Kosten- und Termingarantie unter Vereinbarung einer Vertragsstrafe bei Nichteinhaltung. Er führt wesentliche Teile der Bauleistungen selbst aus, z.B. die Rohbauarbeiten. Die übrigen Bauleistungen vergibt er an Nachunternehmer, die ihre Leistungen selbständig und eigenverantwortlich auch im Rahmen von Werkverträgen erfüllen. 
Die Risiken des Vertrages hinsichtlich der technischen, kaufmännischen und juristischen Abwicklung durch einen GU sind gegenüber einem Leistungsvertrag mit Einheitspreisvereinbarung wesentlich erhöht. 
Verträge mit Generalunternehmern werden in der Entwurfsphase abgeschlossen.
Grundlage: Bedarfsplanung durch AG 
Ablauf: Neubau, Umbau, Anbau
Planung Anbau, Umbau, Umnutzung durch Arch.-, Ing.-, Unternehmervorplanung
Kosten / Budget (Planung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Kontrolle, Freigabe)
Ausschreibung Leistungsprogramm / Funktionalausschreibung
Auftragsverhandlung 
Budget Soll/Ist-Vergleich (Kostenfortschreibung)
Auftragsvergabe / Vertragsschluss
Abrechnung
Abnahme
Rechnungsbearbeitung
Gewährleistungsverfolgung 
6	Leistungsvertrag als Generalübernehmer (GÜ) - Vertrag mit Funktionalausschreibung
Der Generalübernehmer unterscheidet sich vom Generalunternehmer dadurch, dass er die Ausführung der Bauleistungen aller Gewerbezweige für ein Bauwerk übernimmt, jedoch selbst keinerlei Bauleistungen im eigenen Betrieb ausführt. 
Generalübernehmer haben für den Auftraggeber den Nachteil, daß ihr Betriebsvermögen durch das Fehlen eines eigenen Baubetriebes meistens niedriger ist als das eines Generalunternehmers. 
Verträge mit Generalübernehmern werden in der Entwurfsphase abgeschlossen.
Grundlage: Bedarfsplanung durch AG 
Ablauf: Neubau, Umbau, Anbau
Planung Anbau, Umbau, Umnutzung durch Arch.-, Ing.-, Unternehmervorplanung
Kosten / Budget (Planung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Kontrolle, Freigabe)
Ausschreibung Leistungsprogramm / Funktionalausschreibung
Auftragsverhandlung 
Budget Soll/Ist-Vergleich (Kostenfortschreibung)
Auftragsvergabe / Vertragsschluss
Abrechnung
Abnahme
Rechnungsbearbeitung
Gewährleistungsverfolgung 
7	Leistungsvertrag als Totalübernehmer (TÜ) - Vertrag mit Funktionalausschreibung
Der Totalübernehmer unterscheidet sich vom Generalübernehmer dadurch, dass er die Ausführung der Bauleistungen aller Gewerbezweige, die gesamten Planungsleistungen einschl. Beschaffung sämtlicher Genehmigungen für ein Bauwerk übernimmt. Selbst erbringt er weder Planungs- noch Bauleistungen im eigenen Betrieb. Seine wichtigste Tätigkeit ist Cash-Management und Koordination. 
Nachteilig für den Auftraggeber ist die Interessenkollision zwischen Planung und Ausführung sowie das meist geringe Betriebsvermögen durch das Fehlen eines eigenen Baubetriebes. Änderungen des Planungs- bzw. Bauprogramms haben in der Regel negative Folgen. 
Verträge mit Totalübernehmern werden in der Programmphase abgeschlossen.
Grundlage: Bedarfsplanung durch AG
Ablauf: Neubau, Umbau, Anbau
Planung Anbau, Umbau, Umnutzung durch Arch.-, Ing.-, Unternehmervorplanung
Kosten / Budget (Planung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Kontrolle, Freigabe)
Ausschreibung Leistungsprogramm / Funktionalausschreibung
Auftragsverhandlung 
Budget Soll/Ist-Vergleich (Kostenfortschreibung)
Auftragsvergabe / Vertragsschluss
Abrechnung
Abnahme / Vertragsabschluss
Rechnungsbearbeitung
Gewährleistungsverfolgung 


8 GMP-Vertrag (Garantierter Maximalpreis)

Diese Vertragsart stellt eine besondere Form des Generalunternehmer (GU-) Vertrages dar. Die Vertragspartner erarbeiten bereits in einer frühen Phase des Projektes den Ausschreibungstext für die zu vergebende Gewerke gemeinsam. Die Erarbeitung der Vertragsunterlagen mit den Subunternehmern erfolgt ebenfalls gemeinsam.


Der Vertragsschluss wird im Allgemeinen in 2 Phasen gegliedert. Dem Bauvertrag ist ein Planungsvertrag vorgeschaltet, durch den der in Aussicht genommene Generalunternehmer frühzeitig in den Planungsprozess involviert wird. Der Generalunternehmer kann sich so neben dem Preiswettbewerb durch Fachkompetenz profilieren.  Erst nach der Planungsphase entscheidet der AG als Bauherr über die Fortführung der Arbeit mit dem Generalunternehmer oder einem Dritten. Erst zu diesem Zeitpunkt wird der Bauvertrag geschlossen. 
Für Auftraggeber bestehen zwei Vorteile: das Risiko nicht kalkulierter Nachträge wird reduziert und der Generalunternehmer wird im Regelfall den Hauptanteil für die Nachunternehmer ohne Sicherheitszuschlag an den Auftraggeber weiterreichen. Die Vergabeverhandlungen mit den Nachunternehmern werden aktiv von Mitarbeitern des AGs begleitet.
Etwa zeitgleich mit der Erteilung der Baugenehmigung vereinbaren die Vertragspartner einen Deckelpreis, der auch als „Garantierter Maximalpreis (GMP)“ bezeichnet wird. Dieser umfasst
· die vom Auftragnehmer selbst zu erbringenden Bauleistungen mit einer Vergütungsobergrenze
· die Vergütung für ggf. noch zu erbringende Planungsleistungen
· einen Pauschalbetrag für die Vergabe, Koordinierung und Abrechnung der Nachunternehmerleistung.
Für den Eintritt verschiedener Risiken (Risikoklassen) werden einzelne Risikotöpfe gebildet und bewertet. Der Eintritt derartiger Risiken wird vom Auftragnehmer dem Auftraggeber innerhalb einer definierten Frist angezeigt. Der ungenutzte Teil des Risikotopfes steht vollständig dem Auftraggeber zu.
Zusätzlich wird in den GMP-Verträgen eine Bonusregelung vereinbart, die bei Unterschreitung der Netto-Abrechnungssumme wirksam wird.
Diese Bonusregelung gilt für
· nachträgliche vom Auftraggeber veranlasste Optimierungen für eigene Bauleistungen
· Unterschreitung der Abrechnungssumme gegenüber der Auftragssumme der Nachunternehmer
· Mengenreduzierung durch nachträgliche Optimierung durch den Auftragnehmer.
In Abhängigkeit von der Höhe der Kosteneinsparungen kann eine prozentual unterschiedliche Verteilung der eingesparten Kosten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vertraglich vorgesehen werden.
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